
Abspaltung brauchbarer Teile
Verlagerung, z.B. nach Düsseldorf oder zu 

anderen Standorten oder Outsourcing zu Partnern

Siemens AG

Betriebsschließung

Arbeitslosigkeit

Insolvenz Personalabbau

Nachträglicher Widerspruch gegen 

Betriebsübergang  von Siemens nach 

NSN nur möglich, wenn zuvor keine 

beE/Aufhebungsvertrag 

unterschrieben wurde und kein 

Betriebsübergang zu z.B. ZTE 

stattgefunden hat

Fortführung

IA/SP gemäß §§111,112 BetrVG

Abfindung wahrscheinlich

Abspaltung brauchbarer Teile
Verlagerung, z.B. nach Düsseldorf oder zu 

anderen Standorten oder Outsourcing zu Partnern

Abspaltung brauchbarer Teile
Verlagerung, z.B. nach Düsseldorf oder zu 

anderen Standorten oder Outsourcing zu Partnern

NSN Konzern

Abspaltung brauchbarer Teile
Verlagerung, z.B. nach Düsseldorf oder zu 

anderen Standorten oder Outsourcing zu Partnern

Widerspruch gegen 

Betriebsübergang zu ZTE und

nachträglicher Widerspruch 

gegen Betriebsübergang  von 

Siemens nach NSN

Verkauf an z.B. ZTE = 

Betriebsübergang für die Mitarbeiter 

der NSN GmbH & Co. KG

Unternehmen 1

Unternehmen 2

Unternehmen 3

Unwahr-

scheinlich
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z.B. ZTE

Siemens AG

Nokia

IA/SP gemäß

§§111,112 BetrVG;

Keine oder nur 

minimale Abfindung

NSN GmbH & Co. KG

Kein Widerspruch gegen 

Betriebsübergang zu ZTE => die 

gleichen Szenarien können dann 

unter dem neuen Besitzer ablaufen

Neuer JobbeE

IA/SP gemäß §§111,112 BetrVG

2-jährige beE mit Abfindung oder 

Aufhebungsvertrag mit Abfindung

Betriebsschließung
z.B. am 1.7.2010


